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Hilfsliste 
Gefahrgutbeauftragten 

Brauche ich einen oder nicht? 
 

Wer fällt unter die Gefahrgutbeauftragtenverordnung (GGBV)? 
 
Unternehmungen, die gefährliche Güter in Versandstücken in bestimmten Mengen auf der Strasse, 
Schiene oder auf Gewässern befördern oder sie in diesem Zusammenhang verpacken, einfüllen, 
versenden, laden oder entladen, fallen in den Geltungsbereich der GGBV. Die höchstzulässigen Ge-
samtmengen (sog. Freigrenzen) sind tabellarisch im Anhang der GGBV festgelegt. Diese Tabelle ist im 
Anhang B nach Stoffklassen sortiert als sogenannte Freigrenzentabelle aufgearbeitet. (2.03 Freigrenzen-
tabelle.doc) 
Tankfahrzeuge und Tankcontainer mit gefährlichen Gütern (mit Ausnahme gereinigter Tanks) fallen im-
mer unter die GGBV. 
 
Unternehmungen, die sich mit der Beförderung, dem Verpacken, Einfüllen, Versenden, Laden oder 
Entladen von Gefahrgütern befassen, müssen selbstständig abklären, ob sie unter die GGBV fallen 
oder nicht. Folgendes Diagramm soll den Unternehmungen helfen, diese Frage abschliessend zu beant-
worten. 
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Transportieren Sie auch nur gelegentlich Gefahrgüter auf öffentlichen
Strassen und/oder üben Sie eine Verpack-, Einfüll-, Versende-, Lade- oder

Entladetätigkeit aus, für die Ihre Unternehmung verantwortlich ist?

Erstellen Sie eine Liste Ihrer Gefahrgüter je Beförderungseinheit *)
(Stoffname, UN-Nummer, Klassifizierung, Verpackungsgruppe,
Beförderungsmenge) gemäss Lieferscheinen, Sicherheitsdatenblättern, etc. 
Fehlen diese Angaben, sind Tabellen A und B des ADR
Kap. 3.2 zu konsultieren (Erläuterungen zum ADR im Anhang A).

Ordnen Sie Ihre Gefahrgüter den Beförderungskategorien gemäss
GGBV-Anhang/Freigrenzentabelle zu und bestimmen Sie die effektive
Gesamtmenge (Vorgehen und Berechnungsbeispiele im 2.01 Berechnung 
der Freigrenzen.doc). Oder fragen Sie bei Lobsiger & Partner GmbH nach.

Prüfen Sie, ob Sie die Freigrenzen überschreiten:

Können Sie eine andere Aufteilung der Beförderungsmengen auf die
Beförderungseinheiten vornehmen und einhalten, so dass die

Freigrenzen stets unterschritten werden?

Melden Sie sich oder einen 
Mitarbeiter zur Gefahrgutbeauf- 

tragtenausbildung an oder 
verpflichten Sie einen externen 

Gefahrgutbeauftragten.
Melden Sie Ihren Gefahrgut- 
beauftragten der zuständigen 

Behörde

Überschreitet die effektive Gesamtmenge die Freigrenze in wenigstens
einem Ihrer Gefahrguttransporte?

Wiederholen Sie die Überprüfung
Ihrer GGBV-Unterstellung,

sobald Sie mit anderen
Gefahrgütern und/oder anderen
Transportmengen zu tun haben

Sie brauchen einen
Gefahrgutbeauftragten

Sie brauchen keinen
Gefahrgutbeauftragten

*) Unter Beförderungseinheit wird ein Kraftfahrzeug ohne Anhänger, eine Einheit aus einem 
Kraftfahrzeug mit Anhänger oder ein Bahnwagen verstanden.

ja

ja

nein ja

nein

nein
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Hilfsliste 
Gefahrgutbeauftragten 

Brauche ich einen oder nicht? 
 

Wie kann ich die Freigrenze bestimmen? 
 
Nehmen Sie einen Transportschein der Spedition oder des Lieferanten zur Hand. Auf diesem finden Sie 
die Angaben über Stoff, und alle anderen Daten. 
Beispiel: 

 
Mit Hilfe der Freigrenzentabelle können Sie nun 
ausrechnen, ob Ihr Betrieb die Freigrenze von 1000 
Punkten je Beförderungseinheit überschreitet oder 
nicht. 
Falls Sie noch nicht über Beförderungspapiere mit 
Gesamtpunktangabe verfügen, übertragen Sie die 
gelieferten Stoffe in die Berechnungstabelle.  
 
Multiplizieren Sie die erhaltenen Mengen mit den 
jeweiligen Multiplikatoren (50, 3, 1,1) der Beförde-
rungskategorien aus der Freigrenzentabelle. 
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